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Zur Geschichte der Eidgenössischen Militärbibliothek
1864-1914

Frau Claudia Hartmann, Bern

Zu den grossten Leistungen der Grunder des Bundesstaates von 1848 gehört die Reform des Schweizer Militarwesens auf allen Ebenen.
Unter dem nachhaltigen Einfluss General Dufours wurde vieles geschaffen, was uns heute zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Zu
diesen Errungenschaften der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts gehört auch die Militärbibliothek.

Zum ersten Mal wird ein Vorlaufer der
Eidgenossischen Militarbibliothek (EMB) 1861
erwähnt, und zwar in einem Brief vom 23
Dezember des Vorstehers des Militardepartemen-
tes, Bundesrat Stampfli, an den Bundesrat
Darin wird um die Bewilligung ersucht, aus der
Bibliothek des Departementes, bei der es sich
offenbar nur um eine kleine Handbibliothek
handelt, die rein militärisch-technischen Werke

Durch die «Instruktion fur den Adjunkten des
Militardepartementes fur das Personelle und
Oberinstruktor der Infanterie» vom 22 Juni
1863 werden diesem die vorbereitenden Arbeiten

zur Landesverteidigung speziell ubertragen
Der Inhaber des Amtes, Oberst Hans Wieland,
sieht sich der umfangreichen Aufgabe allein
nicht gewachsen und regt daher die Gründung
®lnes Kriegsdepots an Daraufhin wird Oberst-
®utnant Siegfried vom Militardepartement nach
ans und Karlsruhe gesandt, um die dortigen

Pachtungen des Kriegsdepots zu studieren
*7r 'st es dann auch, der am 29 Januar 1864

eh Antrag an das Departement stellt, dass die
[®in militärischen Werke, die sich in der Zentral-

'bliothek (heute Eidg Parlaments- und Zen-
ralbibliothek) befinden, an die Bibliothek des
'''terdepartementes auszuliefern seien Es

andelt sich dabei um neun Werke Der Bun-

^esrat gibt dem Antrag am 10 Februar statt
der Folge geht man an eine Reorganisation

er Militarbibliothek, denn im Marz ergeht ein

auszuscheiden und der Bibliothek in Thun
(Zentralschule) einzuverleiben, ferner einen
Katalog beider Bibliotheken drucken zu lassen
und ein Reglement auszuarbeiten, denn beide
Bibliotheken sollen den Offizieren des
eidgenossischen Stabes zugänglich gemacht werden

Das Gesuch wurde am 26 Dezember vom
Bundesrat visiert, was dann konkret weiter
geschah, ist nicht nachzuweisen

Bericht Siegfrieds an das Departement, dass
der Katalog soweit druckfahig ware Zugleich
hatte man sich zwischen Thun und Bern
verstandigt, welche Werke von Bern nach Thun
bzw von Thun nach Bern gebracht werden sollten,

was ebenfalls auf Anregung Wielands
geschah Den ursprünglichen, einfacheren Plan
von 1861 hatte man also fallen lassen
Siegfried arbeitet daraufhin einen Reglementsentwurf

aus, der Departementsvorsteher For-
nerod am 6 Mai 1864 zur Genehmigung vorgelegt

wird, damit das Reglement dem Katalog
vorgedruckt werden könne Fornerod
unterzeichnet den Entwurf am 7 Mai, und am 9 Mai
wird er mit einigen unbedeutenden Änderungen
vom Bundesrat genehmigt
Die wichtigsten darin enthaltenen Bestimmungen

sind Die Benutzung der Eidgenossischen
Militarbibliothek in Bern ist den Offizieren des
eidgenossischen Stabes gestattet, sie kann mit
Bewilligung des Departementes auch den übrigen

Offizieren der Armee geöffnet werden

Sleßlemeitt
für

bit J?tttül}im0 btr tibg. Itlilitärbibliotjjfh.
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für bit Offijltrt btr fflllllllrftljultn btfllinml.

S &
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jDtr T>or|ltb)tr
bt» tlbg inililtrbrparlrmtnl»:

(Sign.) $ptnetob.
2 Erstes Reglement fur die Militarbibliothek von
1864

Im Verlauf des nächsten halben Jahres wird der
Katalog gedruckt und an die Offiziere versandt
Am 9 November 1864 richtet der Bundesrat
eine Botschaft an die Bundesversammlung
betreffend die von Wieland vorgeschlagene
Errichtung eines eidgenossischen Kriegsdepots
Darin wird festgestellt, dass sich die
Archivsammlungen des Militardepartementes in sehr
schlechtem Zustand befinden, kaum erschlossen

und nicht einmal den Stabsoffizieren
zugänglich sind, es findet auch kein kontrollierter
Aufbau durch Neuanschaffungen statt Um diesen

Zustanden abzuhelfen, soll ein Stabsburo
gebildet werden, verbunden mit dem
topographischen Büro, das von Genf nach Bern
ubersiedelt werden soll Was die Eidgenossische
Militarbibliothek betrifft, wird festgehalten, dass
sie erhebliche Lucken aufweist, die unbedingt
soweit als möglich geschlossen werden müssen,

wobei allerdings bei einem Budget von
2000 Franken pro Jahr finanzielle Probleme
entstehen

Bern, den 23 Dezember 1861

Das Militardepartement der schweizerischen

Eidgenossenschaft an den Tit hohen
schweizerischen Bundesrath
Tit,
Der Schulrath der Centralschule vom
laufenden Jahr hat das Begehren gestellt, dass
die Bibliothek in Thun besser dotiert werde
als bisher und dass sie auch dem Studium
der Offiziere zugänglicher gemacht werde
Das Departement hat sich seither öfters mit
der Angelegenheit befasst und dabei auch
die Bibliothek des Departementes selbst ins
Auge gefasst Die daherigen Untersuchungen

haben die Notwendigkeit herausgestellt,

einestheils die rein militärisch-technischen

Werke der Bibliothek in Thun
einzuverleiben und anderntheils den Offizieren
einen Katalog der beiden Bibliotheken
zuzustellen und ein Regulativ über deren
Benutzung auszuarbeiten
Das Departement sieht sich daher veranlasst,

Ihnen vorläufig folgende Antrage zu
stellen

1 Das Departement zu ermächtigen, eine
Ausscheidung der Departementsbibliothek
in dem Sinne vorzunehmen, dass die
militärisch-technischen Werke, die dem Departement

hiefur geeignet scheinen, an die
Bibliothek in Thun abgegeben werden
können

2 Das Departement zu ermächtigen, einen
besonderen Katalog, sowohl der Bibliothek
in Thun als derjenigen des Departements
drucken lassen zu dürfen

3 Das Departement mit der Ausarbeitung
eines Reglementes zu beauftragen, durch
welches die Benutzung der Bibliothek in
Bern durch die Offiziere des Stabes fur das

ganze Jahr, der Bibliothek in Thun dagegen
vom 1 Oktober bis 1 April geregelt wurde

Mit besonderer Hochschatzung

Der Vorsteher
des eidg Militardepartementes
(Stampfli)

1 Brief Stampfiis vom 23 Dezember 1861 an den Bundesrat
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3 Botschaft des Bundesrates betreffend die Errichtung

eines Kriegsdepots vom 9 November 1864

Erst am 13 November 1865, nach recht erheblichen

Änderungen des bundesratlichen
Entwurfs, verabschiedet die Bundesversammlung
das Gesetz zur Errichtung eines eidgenossischen

Stabsburos, das namentlich auch die

Militarbibliothek enthalten soll
Somit bildete die EMB, zusammen mit dem

topographischen Büro, das im Juni 1865 von
Genf nach Bern gebracht worden war, den
ersten Baustein des Stabsburos Die Aufgaben
eines Chefs werden in einer Instruktion vom
22 Dezember 1865 festgelegt Danach ist er
direkt fur die Sammlungen verantwortlich, hat

fur deren Vermehrung dem Militardepartement
Vorschlage zu machen und fur die Benutzbar-
keit der Militarbibliothek gemäss Reglement zu

sorgen Siegfried wird auf den 1 Januar 1866

in dieses Amt gewählt
Das Stabsburo bildete die Grundlage fur die

spatere Generalstabsabteilung bzw die heutige
Gruppe fur Generalstabsdienste
Die lückenhaften Bestände der EMB beginnen
nun langsam, aber sicher zu wachsen,
allerdings ohne festen Plan Auf Antrag Siegfrieds
wird die Privatbibliothek von Oberst Wieland
aufgekauft (800 Bande fur 5000 Franken)

Uberhaupt kommen sehr viele Erwerbungen
aus den Privatbestanden ehemaliger verstorbener

Offiziere Aufgrund von Bucherlisten, die

jeweils von den Schweizer Konsularien in den
einzelnen europaischen Landern zusammengestellt

werden, können auch gezieltere
Vorschlage gemacht werden Fur den Kauf ist
jedesmal die Bewilligung des Bundesrates oder
des Departementsvorstehers notig
Daneben werden der Bibliothek natürlich auch
Werke geschenkt, sei es vom Autor selbst oder
aus Nachlassen 1870 umfasst sie 3900 Bande,
1871 4200 Bande, bis 1880 kommen 400 Werke

hinzu
1871 wird der Katalog neu gedruckt, um die
Offiziere, angesichts der Krisensituation, in der

sich das Land infolge des Deutsch-franzosischen

Krieges befindet, zu vermehrtem
Gebrauch der Bibliothek anzuregen
Probleme stellen bald einmal die Zeitschriften,
die vom Stabsburo aus den Offizieren in Zirkulation

gegeben werden Zum Teil gehen sie
verloren, kommen zerschlissen oder gar nicht
erst aufgeschnitten zurück Die unkompletten
Jahrgange sind fur die EMB wertlos, ab Oktober

1875 wird die Zirkulation eingestellt, ein
neuer Versuch ab 1880 bleibt gleich unbefriedigend

1880 wird das topographische Büro in die alte
Kavalleriekaserne umgesiedelt, mit ihm die
EMB, die dort zwei Räume einnimmt (Bucherzimmer

und Vortragsraum) Im gleichen Jahr
wird der Hauptkatalog gedruckt, Nachtrage
folgen 1887 und 1889, wo gleichzeitig ein neues,
liberaleres Reglement ausgegeben wird, das
die EMB samtlichen Offizieren der Schweizer
Armee öffnet, ebenso Studenten und Beamten
auf Empfehlung eines Offiziers Die Leserzahl
wachst von 463 Lesern im Jahre 1889 auf 1460
Leser 1893 (beim Bestand von 12 500 Banden)

fr
1892 zieht die EMB in die Räume des neu
errichteten Ostflugeis des Bundeshauses
Bestimmungen über die Verwaltung und Benutzung

der Bibliothek werden in einem
bibliotheksinternen Papier festgehalten
1893 wird sie in die Liste derjenigen Institute
aufgenommen, welchen die amtlichen Publikationen

der eidgenossischen Verwaltungsdika-
sterien zur Verfugung gestellt werden
1894 erfolgt die Neukatalogisierung, die
wiederum ein neues Reglement zur Folge hat, das
aber nur äusserst unwesentliche Änderungen
des Wortlauts gegenüber demjenigen von 1889
beinhaltet

fr

Reglement
für ilit»

Benutzung dar ßiflpössisc&ßii Militär-Biiottt

S l

1)10 Benut/ung der eidgenössischen Militar-Hibholhek sieht
sämtlichen Olh/ieren (1er schweizerischen Armee unentgeltlich fiel

(ienernlshihs- und lustruktinns-Ollizieie, welche die Werke fur
Abteilungsarbeilen, lesp zu llnteri ichtszwecken benutzen wollen,
haben allezeit den Voriang vor anderen Ulhzteren

« ü.

Ausnahmsweise können Werke der llihhothck ebenfalls uuent-
gelllnh un Unterollizieie, sowie an Beamte und Studierende heliufs
wissenschaftlicher Studien ausgeliehen werden Die Ihhliutheks-
verwaltung ist berechtigt, in solchen Fallen die Benutzung ton
der schriftlichen Empfehlung und Gutsprache eines OtTl/ieis ahhitngig
zu machen.

S 1

In dei Hegel din feil nicht mehr als H Bunde gleichzeitig
verlangt weiden Die l.rsofriHt soll in der ltegol einen Munal nicht
uheißteigon Gesuche um \ erlnngerung dieses I ertiuns sind schi ifl-
hili einzuieichen und können nur dann bewilligt werden, wenn
inzwischen der betretende Band nicht von anderer Seite veilangt
worden ist.

§ 4-

Ausgeliehene Werke können zu den in Ii 1, AM angelnhiteil
Zwecken jedi'i zeit, auch vor Ablaul des üblichen leinuns, zuiuck-
verlangt werden und sind dann sofort zurückzustellen

S 5

hnnmiil nn .iHhre llndet eine genaue lletisinn der enlgenossi-
srhen Mihtai-Bihhothek stall Fur dm Dauer derselben wird eine
sofortige itiickgahe allei ausstehenden Welke ohne jedo Ausnahme
angeordnet und die Ausgabe voll Buchern eingestellt werden

8 6.

Jeder Entleiher, resp deijemge, welchor laut Ii 2 lur denselben
gntges|iiorhen hat, ist for soigl.tlligsle Inslandhultuiig der < nt-
liehenen Werke, gute Verpackung hei der llucKsendung und genaue
Beobachtung der vorhegenden Bestimmungen verantwortlich und
haltet für jeden dutch ihn veranlassten Beiladen oder Veiluhl.

Ii 7.

Bestellungen vnn Huchem sind art das eidgenössische (lenei nl-
stahshitreitu, \lilililr-lhbliolhek, in llem zu lichten

Sie müssen genau Littel a, Nummer und Tilel der gewünschten
Wetke nai h dein Katalog enthalten

Die Ausgabe erlolgt gegen Empfangsschein, welcher sofort nach
Empfang der Werke gehörig quiltieit zurückzusenden ist

Ii 8.

Vtle auf die Militnr-Bibliolhek heziigln hon Kon esponden/cn und
Sendungen Ins zum (leioichl mm 2 hg gesi liehen )>oi loliei Z,u diesem
Zwei ke müssen die Adressen den Vormerk •umthchi und bei Militärs

den Grad des Absenilers tiagen
Unvennetdln lie l'oi loauslagen (z. II. für schwpiere I'akele) sind

slels duich den Entleiher zu (lagen, aowohl bei Empfang, w le bei
Itncksendung der Werke.

s»
Bei Nichlbelolgimg Hervorstehenden Bestimmungen behull sii Ii

die eidgenossisi lie MihUii-Bibholhek vur, den Bell eilenden von der
weilern Benutzung auszuscliliessen.

S 10

Don gegenwärtige Reglement tutl an Slellc desjenigen vom
Okiober 1889

Bern, 23. Marz 1894. Eidg. Gtneralstabsbureau,

Vom »i hweizeiischen Mililiirdeparlement genehmigt.

Berit, 30. Marz 1894. Frey.

4 Neues Reglement der Militarbibliothek von 1894
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Durch die zunehmende Vereinheitlichung des
Wehrwesens und der Verlagerung des
Schwergewichts von den Kantonen auf den Bund
gewinnt die EMB an Bedeutung
Ab 1907 werden die Neuanschaffungen in den
militärischen Zeitschriften angezeigt, namentlich

in der «Allgemeinen Schweizerischen Mili-
tarzeitschrift» (ASMZ), was bewirkt, dass die
Benutzung der EMB recht stark steigt, nämlich
von 1364 ausgeliehenen Banden 1905 auf
4650 Bande 1913
1912 wird der Zettelkatalog, der den gesamten
Bucherbestand umfassen soll, in Angriff
genommen, ferner werden die Vorarbeiten zum
Katalognachtrag begonnen
Es besteht auch das Ziel, die Neuanschaffungen

noch bekannter zu machen Zu diesem
Zweck werden ab 1913 Zuwachsverzeichnisse
in Verbindung mit kurzen bibliographischen
Nachrichten als vierteljährliche «Mitteilungen
der Eidgenossischen Militarbibliothek»
herausgegeben und dem Militaramtsblatt sowie den
wichtigsten Militarzeitschriften beigelegt Dabei
zeigen sich die Verleger derselben recht grosszugig

Sie ubernehmen die Druckkosten

Es vermehren sich auch die Anfragen, die von
Militärbehörden, Instruktions- und Truppenoffizieren

aller Grade, von Unteroffizieren, aber
auch von nichtmilitarischer Seite zu
verschiedenartigsten praktischen und wissenschaftlichen

Zwecken an die EMB gerichtet werden
Der dritte Katalognachtrag, der nach neuen
Grundsätzen, dh einer neuen systematischen
Ubersicht bearbeitet ist, die im wesentlichen
noch heute gilt, kommt 1913 in den Druck

Ab 1914 wird Hans Georg Wirz, der sich um die
EMB sehr verdient gemacht hat, als Kanzleise-
kretar I Klasse der Generalstabsabteilung der
EMB fest zugeteilt Bis zu diesem Zeitpunkt
wurden die Geschäfte der Bibliothek sozusagen

nebenamtlich erledigt
Bei der Mobilmachung 1914 wird aber auch
Wirz eingezogen, die EMB wird von August bis

Oktober geschlossen und nur von den Stäben
benutzt
An der Landesausstellung 1914 war die EMB
trotzdem aktiv beteiligt und half erfolgreich mit,
im Wehrpavillon die ausserdienstlichen
Tätigkeiten darzustellen

In den seither vergangenen sieben Jahrzehnten

hat sich in der EMB sicher manches geändert,

gleich geblieben ist ihr Auftrag und Wille,
all jenen zu helfen und zu dienen, die ein Interesse

haben an (Kriegs- und Militar-)Geschich-
te, militarwissenschaftlichen Fragen und fremden

Armeen und die die sehr aktuellen Probleme

(nicht nur) unserer Landesverteidigung, der
internationalen militärpolitischen Lage, der
Friedenssicherung usw nicht einfach ignorieren
können und wollen Diese wertvollen Bemühungen

zu unterstutzen und zu fordern ist und
bleibt die Raison d'etre der Eidgenossischen
Militarbibliothek

Quellen

- Aktensammlung des Bundesarchivs Akten E 27
1207-1210

- Bundesblatt Jahrgange 1860-1914

- Amtliche Sammlung der Gesetze und Verordnungen

n

$
1986
Februar

8 /9 Biel (UOV)
Wintermehrkampf

18/21 Malaysia
DEFENCE 86

22 /23 Lugano (SFwV)
Prasidentenkonferenz

Marz

8/9

16

21 /23

22

Sorenberg (FAK 2)
Triathlon
Wattwil (UOV)
Toggenburger Waffenlauf
Yverdon (VSAV)
Delegiertenversammlung
St Gallen
Waffenlauf
Grindelwald (SIMM)
45 SM mil Wintermehrkampf
Hochdorf (LKUOV)
Delegiertenversammlung

April
4 /6 Wildhaus (SOG)

8 Of-Skimeisterschaften
5 Biel (SUOV)

Prasidentenkonferenz
10/11 Bern (UOV)

Berner Zwei-Abend-Marsch
12 Oberdorf NW (UOV)

1 Nidw Sternmarsch
12 Fischingen (KUOV)

Delegiertenversammlung

19

19/20

19/20

26

26/27

Mai

3

3

3/4

4

23.-25

Juni

6/7

7

7/8
11 /14

14/15

21

28 /29

Juli

15/18

August
30

30

30

30/31

Zug (UOV)
18 Marsch um den Zugersee
Spiez (UOV)
18 General-Guisan-Marsch
Neuhausen (UOV)
Nacht-OL
Luzern (SFwV)
Delegiertenversammlung
Lugano (SUOV)
Delegiertenversammlung

Langenthal (UOV)
Dreikampf
Sursee (UOV)
Fahnenweihe/Wettkampfe
Bern (UOV)
27 Zwei-Tage-Marsch
Luzern
GV Schweizer Soldat
Ganze Schweiz
Eidg Feldschiessen

Biel (OK)
100-km-Lauf von Biel
Wangen (SFwV)
Fw Schiessen
Belgien AESOR-Kongress
Gswier/Aus
WM Military-Reiten
Brugg (SPFV)
Pontonier-Wettfahren
Kreuzlingen (KUOV)
Thurg UOV-Dreikampf
Sempach (LKUOV)
Sempacherschiessen

Nijmegen (Stab GA)
70 4-Tage-Marsch

Grenchen (UOV)
Jura-Patr-Lauf
Bischofszell (UOV)
Intern Militarwettkampf
Biel (UOV)
Jub-Wettkampfe
Sempach (VSAV)
Schweiz Barbaraschiessen

September

6 Amriswil (SUOV)
Juniorenwettkampf

13 Biel (UOV)
50 Jub-Lauf

13 Liestal (OG BL)
150 Jahre OG BL

13 Tafers (UOV)
Jub-Dreikampf

20 Schwarzenburg (UOV)
Berner Dreikampf

26 /27 Chur (Stab GA)
Sommer-Armeemeisterschaften

27 Ölten (SUOV)
Veteranentagung

28 Reinach (UOV)
Waffenlauf

Oktober

11 Wangen (SFwV)
Fw-Wettkampfe

12 Altdorf (UOV)
Waffenlauf

18 Aarau (VSAV)
Zentralkurs I/86

25 /26 Herisau (SFwV)
Zentralkurs

26 Kriens (UOV)
Waffenlauf

November

2 Thun (UOV)
Waffenlauf

16 Frauenfeld (OG/UOV)
Waffenlauf

16 Sempach (LKUV)
Sempacherbot

1987
Mai

22 /24 Ganze Schweiz
Feldschiessen

Verantwortlich fur die Termine:
Adj Uof R Nussbaumer
Postfach 3944,6002 Luzern
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